
Einladung und Ausschreibung zur 
 

IPZV-Fohlen und Basis-Materialprüfung  
 

gemäß aktueller IPZV-Zuchtordnung 
 

geprüft und genehmigt am 24.09.2015 von Jutta Schlüter,  
Zuchtwart IPZV-LV-Norddeutschland 

 
Datum:  17.10.2015 
 
Ort: Gestüt Norderheide, Hörpel 
 
Prüfungsbahn:  Reithalle 20 x 36 m 
 
Veranstalter: Gestüt Norderheide, Götz George 
 
Richter: Alex Conrad 
 
Zugelassen: reinrassige Islandpferde mit FEIF-ID , Stuten (Basisprüfung) , Fohlen 
   
Nennungen an: Gestüt Norderheide, Brandenburger Str.14, 29646 Hörpel,  
                           Tel: +49 (0) 5194 / 982533, Fax: +49 (0) 5194 / 982539,  
                           Email: mail@gestuetnorderheide.de 
 
                           auf IPZV-  
 
Formulare: Allen Fohlennennungen müssen Abstammungsnachweise der Mutter  
                    und des Vaters beigefügt werden (z.B. als Ausdrucke aus WorldFengur  
                    oder Kopie der Eigentumsurkunde), sowie eine Kopie des Deckscheines  
                    oder der Abfohlmeldung. 
 
                    Für die Basisprüfung 1 wird eine leserliche Kopie des Abstammungs- 
                    nachweises (z.B. Eigentumsurkunde) benötigt. Jedes zur Basisprüfung  
                    gemeldete Pferd muss eine FEIF-ID-Nr. haben. 
 
Nennungsschluß: 14.10.2015 
 
Nachnennungen: bis 17.10.2015 gegen doppelte Nenngebühren 
 
Nenngeld:  
                    
 
Pferdeunterbringung: die Boxengebühr ist im Nenngeld enthalten  
 
Ausrüstung und Beschlag: lt. aktueller IPZV Zuchtordnung 
 
Impfungen: Die Pferde müssen gesund sein und aus einem ansteckungsfreien Bestand  
                     kommen. Der Impfausweis ist an der Meldestelle vorzuzeigen. 
 
Haftung: Die Teilnahme erfolgt auf eigene Gefahr. Der Veranstalter/Ausrichter übernimmt  
                keinerlei Haftung. Während der gesamten Veranstaltung bleibt der Vorführer/Be- 
                sitzer Tierhalter im Sinne des §834 BGB. Die Pferde müssen ausreichend Haft- 
                pflicht versichert sein. Der Vorführer / Besitzer haftet uneingeschränkt nach §833  
                BGB. 


